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Strategie zum geschäftlichen Neubeginn

Es bestehen verschiedene Strategien für den geschäftlichen Neubeginn, ohne Gläubiger-
zugriff auf das Vermögen der Gesellschaft, z.B. nach Überschuldung/Insolvenz der Perso-
nengesellschaft oder juristischen Person. Unser „Berliner Modell“ offeriert dem Mandanten
einen Vermögensschutz durch Gründung einer englischen Limited mit steuerlicher Betriebs-
stätte in Deutschland, garantierter Kontoeröffnung (unabhängig von der Bonität des Direk-
tors) und einem Treuhand-Shareholder (juristische Person). Es eignet sich daher insbeson-
dere für Personen, deren Gegenstand eine steuerliche Betriebsstätte in Deutschland auslöst,
die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben und selbst als Direktor der Limited
auftreten möchten.

Abgrenzung
Das Modell grenzt sich von unserem Basis-Paket UK Limited insoweit ab, dass beim Basis-
Paket eine steuerliche Betriebsstätte in England installiert wird und somit zusätzlich i.d.R.
steuerliche Vorteile generiert werden können, sofern steuerliche Betriebsstätte in England.
Ergänzend: Limited-Gründung auf Zypern.
Informationen zu diesen Modellen erhalten Sie auf unserer Homepage.

Das Modell grenzt sich mithin von dem Modell „Insolvenzverfahren Frankreich oder England“
insoweit ab, dass der Schuldner als Privatperson beim Insolvenzverfahren im Ausland sei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt nach Frankreich oder England verlagert, um in den Genus der
kurzen Wohlverhaltensperioden zu kommen.

Gründung einer englischen Limited mit steuerlicher Betriebsstätte in Deutschland

Grundlagen

1. EU Niederlassungsfreiheit

Innerhalb der EU besteht "Wahlfreiheit" in der Rechtsform. Es ist legal, wenn man die Be-
stimmung über die Errichtung von Gesellschaften in einem Land der Union dadurch umgeht,
indem man die Gesellschaft in dem Mitgliedstaat errichtet, dessen gesellschaftsrechtliche
Vorschriften die größten Freiheiten gewähren. Anschließend kann man in jedem beliebigen
Mitgliedstaat der Union, auch im eigenen Land, über Zweigniederlassungen und Agenturen
tätig werden. Dafür ist es ausdrücklich nicht erforderlich, am "Hauptsitz" irgendeine wirt-
schaftliche Tätigkeit auszuüben. Mithin und/oder/ergänzend: Deutsches GmbH-Recht findet
keine Anwendung.

In Rechtsfolge kann der deutsche Unternehmer eine englische Limited gründen und diese
legal als Körperschaft (juristische Person im Sinne) in Deutschland betreiben. Da das Recht
des Sitzstaates anzuwenden ist, greift z.B. hinsichtlich des Stammkapitals englisches- und
nicht deutsches GmbH-Recht. In Folge beträgt das einzuzahlende Stammkapital nicht
25.000,00 Euro, sondern 1,50 Euro. Aus verschiedenen Gründen zahlen „wir“ mindestens
300,00 Euro Stammkapital ein.

Die gegründete Limited wird ins englische und deutsche Handelsregister eingetragen, wobei
der Gründer/Nutznießer/Schuldner im Sinne als Direktor der Limited auftritt.
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2. Steuerrecht

Da ein in Deutschland Ansässiger im Sinne als Direktor der Limited eingetragen wird, steht
das Besteuerungsrecht Deutschland zu. Dieses ist im Doppelbesteuerungsabkommen zwi-
schen Deutschland und England geregelt, Legaldefinition der Betriebsstätte, mithin „Ort der
geschäftlichen Oberleitung als Sitz der steuerlichen Betriebsstätte“. Rechtsfolge: Da es sich
bei der Limited um eine Körperschaft handelt, wird die Limited mit derzeit 25% Körper-
schaftssteuer (Auf Gewinn) und Gewerbesteuer nach Hebesatz des Bundeslandes besteu-
ert, also insgesamt mit ca. 35%.

Konzeption und Auswirkungen

1. Der Mandant wird Direktor der Limited und erhält ein Gehalt
Im Insolvenzfall: Der pfändbare Anteil des Gehaltes wird gemäß Pfändungstabelle an
den Insolvenzverwalter abgeführt. Hat der Schuldner“ seinen gewöhnlichen Aufent-
halt in Deutschland, beträgt die Wohlverhaltensperiode 6 Jahre bis zur Restschuldbe-
freiung.

2. Shareholder/Gesellschafter wird eine juristische Person (Treuhandverhältnis zwi-
schen Treugeber und -Nehmer). Rechtsfolge: Gläubiger haben keinen Zugriff auf das
Vermögen oder den Gewinn der Limited, Ausschüttungen bleiben beim Shareholder
zunächst steuerfrei gestellt (vgl. Körperschaftssteuergesetz, Beteiligungserlöse zwi-
schen juristischen Personen). Die Limited kann Vermögen im Sinne erwerben, ohne
das die Gläubiger des Mandanten Anspruch auf das Vermögen haben. Im „Innenver-
hältnis“ bleibt das Vermögen „Eigentum“ des Mandanten.

3. Die Limited erhält ein Geschäftskonto bei einer Berliner Bank, die Kontoeröffnung ist
garantiert, unabhängig von der Bonität des Direktors.

4. Die Limited wird mit Sitz in Berlin ins deutsche Handelsregister eingetragen. Mithin
können Zweigniederlassung in der gesamten EU installiert werden. Der Sitz der Limi-
ted in Berlin erfolgt unter den Aspekten eines ordnungsgemäßen Geschäftssitzes,
also kein Briefkasten oder Scheinfirma im Sinne: Zustellbare Postadresse, Mietver-
trag zwischen Vermieter und Limited als Mieter.

Vorteile dieser Variante gegenüber anderen Lösungen:

Durch die Gründung einer Limited (juristischen Person im Sinne), bei der der Mandant Direk-
tor und eine „dritte Person“ Shareholder wird, ergeben sich folgende Vorteile:

1. Der „Mandant“ kann geschäftlich neu beginnen, ohne Gläubigerzugriff auf das „Ver-
mögen“ der Gesellschaft

2. Der „Mandant“ bleibt „Herr“ über die Geschicke der Gesellschaft, da
Direktor/Geschäftsführer und alleinige Kontovollmacht.

3. Mithin und/oder ergänzend tritt eine Steuer- und Rechtsanwaltskanzlei als Sharehol-
der auf, was im Rahmen der Vermögenssicherung nicht unwichtig ist.

4. Durch „Sitz in Berlin“ ergeben sich Gestaltungsspielräume zwischen „aktiver Ge-
schäftstätigkeit“ und „Sitz der Betriebsstätte“. Auf Wunsch kann der Sitz entspre-
chend verlegt werden. Der Sitz in Berlin wird als „ordnungsgemäße Geschäftsadres-
se installiert“, mit Mietvertrag zwischen Vermieter und Mieter, mithin die Limited, und
realer Telefon- und Faxnummer.
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Vertrag

Bitte ausfüllen, unterschreiben und an die London Consulting&Trustee Limited faxen: 040
25319916

Hiermit beauftrage/n ich/wir:

Name:
GGF. Firma:
Geb. Datum-und Ort:
Augenfarbe:
Ziffern des Personalausweises:
Adresse:
Tel:
Fax:
Email:

die London Consulting&Trustee Limited, mit der Gründung einer englischen Limited (Private
Limited Company), mit nachfolgender Ausgestaltung:

-Gründung englische Limited, Eintrag ins englische Handelsregister, beglaubigte Übersetzungen in die
deutsche Sprache, Apostille, Gesellschafterbeschluss, Registeradresse England für ein Jahr bezahlt,
Nominee Sekretär in England für ein Jahr bezahlt, NULL Bilanz England, Handelsregistereintrag
Deutschland (Berlin), Notarkosten bezahlt, Treuhand-Shareholder für ein Jahr bezahlt, Treuhandver-
trag, Kontoeröffnung Berlin inkl. EuroCard und Internetbanking:

2.990,00 Euro + MWst

Zusätzliche Kosten/Aufwendungen: 300,00 Euro Stammkapital müssen von der Limited eingezahlt
werden. Zzgl. der Domizilkosten Berlin (ebüro), zzgl. Amtsgerichtskosten (ca. 200,00 Euro).

Jährliche Kosten erstmals nach 12 Monaten: Treuhand-Shareholder: 900,00 Euro+ MWSt pro Jahr
, Nom. Sekr. UK: 119,00 Euro + VAT pro Jahr , NULL Bilanz: 120,00 Euro pro Jahr

Gewünschter Name der Limited:………………………………………………………………….

Geschäftszweck der Limited /Gegenstand: ………………………………………………………

Gesellschaftskapital in Euro:…………………………………

Sonstiges:

Ort, Datum, Unterschrift:


